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Allgemein 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der init SE wurde von der 

Hauptversammlung 2019 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen. Danach 

erhalten die Aufsichtsratsmitglieder für ihre Tätigkeit eine Grundvergütung, deren 

Höhe im Einzelnen von den übernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat abhängt. 

Außerdem wurde eine variable Vergütung für alle Aufsichtsratsmitglieder beschlossen, 

die zu 50 % vom Erreichen des Konzernergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) 

sowie zu 50 % vom Aktienkurs abhängig ist, wobei Bezugswerte zugrunde gelegt 

werden. Der Aufsichtsrat ist der Meinung, dass durch eine variable Vergütung, mit der 

Teilnahme auch der Aufsichtsratsvergütung an wesentlichen 

Unternehmenskennzahlen und der Aktienpreisentwicklung, ein besonderer Beitrag zur 

Überwachung und Beratungstätigkeit zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft 

erreicht werden kann, um somit der Komplexität des Geschäfts der init SE gerecht 

werden zu können. 

Konkrete Ausgestaltung 

Im Einzelnen setzt sich die Vergütung nach folgenden Kriterien zusammen: 

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine jährliche Grundvergütung von Euro 

25.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche Grundvergütung 

in Höhe von Euro 50.000. Ein höherer zeitlicher Aufwand ist beim 

stellvertretenden Vorsitzenden im init Aufsichtsrat nicht gegeben, so dass diesem 

keine höhere Grundvergütung gewährt wird. 

a) Der variable Anteil soll zu 50 % vom Kurs und zu 50 % vom Konzernergebnis vor 

Zinsen und Steuern (EBIT – Earnings before Interest and Taxes) abhängen.  

b) Der vom Aktienkurs abhängige variable Anteil wird anhand der Differenz eines in 

dem jeweiligen Beschluss der Hauptversammlung festzulegenden Bezugswertes 

und dem Durchschnittskurs des jeweiligen Geschäftsjahres der Gewährung der 

Vergütung ermittelt. Der Durchschnittskurs berechnet sich dabei auf Basis der 

täglichen Schlusskurse, oder für den Fall, dass keine Schlusskurse ermittelt 

werden, auf Basis der jeweils täglich letzten festgestellten Preise, der Aktie im 
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XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter 

Wertpapierbörse. 

c) Der vom Konzernergebnis abhängige variable Anteil wird anhand der Differenz 

eines in dem jeweiligen Beschluss der Hauptversammlung festzulegenden 

Bezugswertes und dem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern des jeweiligen 

Geschäftsjahres der Gewährung ermittelt.  

d) Die ermittelten variablen Anteile bilden zu jeweils 50 % den Berechnungsbetrag 

für die variable Vergütung. Dieser Betrag wird mit dem Betrag der 

Grundvergütung multipliziert. 

e) Der variable Anteil wird nur gewährt, sofern das EBIT mindestens den 

festgelegten Bezugswert erreicht. Für den Fall, dass der ermittelte Betrag kleiner 

als "0" ist, entfällt die variable Vergütung ebenfalls. 

f) Die Obergrenze für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ergibt sich aus der 

jeweiligen Summe der Grundvergütung und des variablen Anteils, der auf 200 % 

der jeweiligen Grundvergütung begrenzt ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Meinung, dass durch eine variable Vergütung ein 

langfristiges Engagement der Aufsichtsratsmitglieder an der Gesellschaft gefördert 

wird, um damit der Komplexität des Geschäfts der init SE gerecht werden zu können. 

Die variable Vergütung ist ebenso auf eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft 

ausgerichtet, denn die aktuellen Berechnungsgrundlagen beruhen immer auf 

wesentlichen Entscheidungen der Vergangenheit. 

2. Bisher bestand aufgrund der geringen Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder keine 

Veranlassung, zum Zwecke einer effektiven Aufsichtsratstätigkeit Ausschüsse 

des Aufsichtsrats zu bilden. Müssen jedoch Ausschüsse, etwa ein 

Prüfungsausschuss, gebildet werden, sind derzeit keine separaten 

Sitzungsgelder für die Ausschussmitglieder vorgesehen. 

3. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während der gesamten Geschäftsjahres im Amt 

waren erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel ihrer 

Grundvergütung. Anteilig wird ebenso die variable Vergütung berechnet. 

4. Die Vergütung ist jeweils nach Ablauf eines Geschäftsjahres zahlbar. 
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5. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine von der Gesellschaft unterhaltene 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder mit einbezogen. 

Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. Außerdem erstattet die 

Gesellschaft jedem Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen sowie die 

gegebenenfalls auf seine Bezüge gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 

Verfahren 

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrates wird von der Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlossen. In regelmäßigen 

Abständen, spätestens alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat eine 

Überprüfung vor, ob Höhe und Ausgestaltung der Vergütung noch marktgerecht sind 

und in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der 

Lage der Gesellschaft stehen.  

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung die für eine Tätigkeit 

gewährt wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der init SE 

unterscheidet, kommt bei der Überprüfung und Festsetzung der Vergütung ein sog. 

vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. 

Etwaigen Interessenkonflikten bei der Prüfung des Vergütungssystems wirkt die 

gesetzliche Kompetenzordnung entgegen, da die letztendliche Entscheidungsbefugnis 

über die Aufsichtsratsvergütung der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser 

Beschlussvorschlag sowohl von Vorstand als auch Aufsichtsrat unterbreitet wird, 

mithin bereits in den gesetzlichen Regelungen ein System der gegenseitigen Kontrolle 

vorgesehen ist. 

 


